
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/2/22 1Ob108/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

ABGB §179

Rechtssatz

Daß der Wahlvater bereits ein Wahlkind angenommen hat, hindert nicht die Annahme weiterer Wahlkinder.

Entscheidungstexte

1 Ob 108/56

Entscheidungstext OGH 22.02.1956 1 Ob 108/56

Veröff: EvBl 1956/211 S 408
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